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Uhlhorn snr r,e der kn diesem Jahre gepflasterten Chaussee«

^wick̂en̂ Del* zwischen Delmenhorst und Wildeshau,
menhorst unh sen aus einem Weggelde bestritten , und

Wildeshausw. dieses , vom 1 . December dieses Jahrs ange-
rechnct , nach folgender Tare von dem Krug,
wirth Hinrich Grashorn zu Uhlhorn gehoben
werden.

1) Für jedes Pferd oder Angthier vor
einem Wagen oder Fuhrwerk 2 Groten,

2 ) von einem Reiter 2 Groten,
3) für Hand « «der Koppelpferde , Esel

und Hornvieh s Stück 1 Grote.
Frachtwagen , die mit mehr als 4 , und

Frachtkarren , die mit mehr als 3 Pfer¬
den bespannt sind , geben für jedes Pferd
die Hälfte mehr , als das gewöhnliche Weg¬
geld beträgt.

Das Weggeld wird in Courant erhoben,
wer aber in Bremer Groten oder Conventions¬
münze zahlt , kann kein Agio vergütet verlangen.

Derjenige , der das Weggeld defraudi-
ren sollte , wird polizeilich mit Geld oder
Gefängniß bestraft.

34 ) Bekanntmachung der Militair-
Commifsion vom 27 . Nov . , xubl.
am 3 . De com b. 1828.

Jntimation der Wenn die Bekanntmachung der Mili-

qung dê M . tair - Commission vom Januar 1820 .,



(Gesetz- Samml . Baud 4. H. Pag . 5.) litair:Comm,s-
, " . sio»vom/.Jan.

tvoein es heißt ! iZro in Betreff
„Zeder Wehrpflichtige, dem künftig ein der Vorschriften

Nummertausch bewilligt wird , hat zur^ ^ ^ ^ n-
Sicherung seines Stellvertreters sofort bei tracts.
Abschließung des Cvntracts Hieselbst ent¬
weder durch einen Amts -Attest zu beschei¬
nigen, daß er mit liegenden Gründen , die
für die ausgelobte Gratiflcationssnmme
eine völlig hinreichende Sicherheit gewah¬
ren, ansässig sey, oder einen beym Amte
aufgenommenen und von diesem als gültig
attestieren Bürgschafrsschein eines völlig
sichern ansässigen Bürgen, als welcher auch
der Vater , die Mutter oder ein anderer
Verwandter oder die Vormünder des
Wehrpflichtigen angenommen werden kön¬
nen, zu produciren, oder endlich seinen
Bürgen bcy Abschließung des Contracts
Hieselbst sogleich zu sistiren, der sich als¬
dann für die Erfüllung desselben als Selbst¬
schuldner verpflichten muß. Uebrigens
soll zur Beseitigung aller ferneren Unzn-
träglichkeiten in allen vorgedachten drey
Fallen die Einwilligung in die Zngrossa-
tion der Gratiflcationssumme auf den
Wehrpflichtigen und dessen Bürgen in den
Bürgschaftsschein und den Nummertausch-
Contract ausdrücklich eingerückt werden,"



von solchen Wehrpflichtigen , welchen der
Nummertausch gestattet worden , manchmal
nicht befolgt wird , und hieraus nicht mir
Weitläufigkeiten bey der Errichtung der Num-
mertausch - Contracte , sondern auch demnächst

nachtheilige Folgen , selbst für die Nummer¬
rauscher , entstehen können: so wird diese Ver¬
ordnung hiedurch nochmals in Erinnerung ge¬
bracht und einein jeden ohne Ausnahme auf¬

gegeben, diese Vorschriften , wenn er sich zur
Ausnahme des Nnmmertausch -Contracts hie-

selbst einfindet , gehörig zu befolgen , indem
der Auditeur angewiesen ist , die Contrahen-
ten , die es hieran mangeln lassen , schlecht¬

hin abzuweiftn , welches denn die Folge hat,
Laß der Wehrpflichtige sofort in den activen
Dienst zn treten angehalten wird.

Zugleich werden sämtliche Aemter an¬
gewiesen, die Wehrpflichtigen bey der Loosung
Don dieser Verordnung genau zu unterrichten.
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